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Spatenstich für den Bächlipark 
in Wollerau wurde Tatsache
Wenn alles rund läuft, können Ende 2017 im Bächlipark in Wollerau neue Alterswohnungen bezogen werden. 
Den Spatenstich vollzogen gestern 16 am Projekt massgeblich beteiligte Personen.

von Frieda Suter

V on einer Zangengeburt 
sprach am gestrigen Spa
tenstich Heiner Reich 
muth als Vertretung der 
Grundeigentümer, der 

 Gebrüder Frey AG. Doch die lang
wierigste und nervenaufreibende 
 Phase dürfte nun definitiv zu Ende 
sein.

Die Baumaschinen sind in Position, 
der Aushub soll bis Ende Februar ge
tätigt sein, der Rohbau Ende Jahr. 
«Unser Plan ist, dass Ende 2017 die ers
ten Mieter in die Alterswohnungen ein
ziehen», rechnete Heiner Reichmuth 
vor. Und er versprach, dass das Quar
tier Bächlipark dann ein schöneres 
Bild abgeben werde als jetzt.

Vier Jahre Vorarbeit
Schon 2012 hatten die ersten Vorar
beiten für das Projekt der Gemeinde 
Wollerau begonnen. Im März 2013 wur
de an der Urne dem Kauf eines schlüs
selfertigen Gebäudes mit 21 Alters
wohnungen, Dienstleistungswohnun
gen und Kindergarten für 22,3 Mio. Fr. 
zugestimmt. Doch dann begann der 
Hindernisparcours durch alle mögli
chen Instanzen bis hin zum Bundesge
richt.  Dieses beschied im  November 
2015, dass alle Anforderungen bezüg
lich Gewässer und Hochwasserschutz 
erfüllt seien. Das bedeutete grünes 
Licht für den Baustart.

Mit Schaufel und Helm
Somit konnten gestern Vertreter der 
Gemeinde (Präsident Ueli Metzger, 
Ratsmitglieder Stefan Blum, Christian 
Marty, Säckelmeister Marco Steiner, 
Kantonsrätin Marlene Müller), der Stif
tung Alterszentrum TurmMatt (Heinz 
Auer, und AlterszentrumLeiter Oliver 
Hofmann), der Vertreter der Grund

eigentümerschaft Gebr. Frey AG (Hei
ner Reichmuth), der Architekt Ivan 
Marty mit dem Planer Rolf Kessler und 
Bauleiter JeanMarc Covré, die Bau
unternehmung Reichmuth AG, vertre
ten durch Peter Kälin, Marco Koll und 
Peter Krieg sowie Bauherrenbegleiter 
Patrik Merlé und Nachbar Peter Kohler 
Schaufeln und Helme für den offiziel
len Spatenstich und das obligatorische 
Foto davon fassen.

Die wechselhafte Witterung verhin
derte dann allerdings die anfänglich 
gemachte Ankündigung, dass der erste 
Kubikmeter Material von Hand ausge
hoben werde.

Heiner Reichmuth gab zudem der 
Hoffnung Ausdruck, dass die kommen
de Bauzeit unfallfrei verlaufen möge 
und dass auch das Wetter mitspiele.

Gemeindepräsident Ueli Metzger 
zeigte sich erleichtert darüber, dass die 

lange Wartezeit auf das Bauvorhaben 
endlich vorbei sei und dass nun ein 
wichtiger Schritt in der Weiterentwick
lung der Gemeinde folgen könne.

Heiner Reichmuth erwähnte zu
dem, dass auf dem Areal Bächlipark an 
der Färberstrasse in den kommenden 
drei Jahren nebst dem Gebäude für die 
Gemeinde mit Alterswohnungen und 
Kindergarten rund 100 Wohnungen 
gebaut werden.

Ein regenfreier Moment wurde gestern für den Spatenstich für Alterswohnungen an der Roosstrasse in Wollerau genutzt.  Bild Frieda Suter

Trotz familiärer Verbandelung kann  
dem Vater der Prozess gemacht werden
Die Kesb darf einer verbeiständeten Person hinsichtlich der Prozessführung vor dem Bezirksgericht March 
die Handlungsfähigkeit entziehen, um gegen deren Vater zu klagen. Dies hat das Bundesgericht entschieden.

von Daniel Koch

Die mittlerweile 25jährige verbeistän
dete Person X, um deren Rechte es in 
diesem Fall geht, ist seit April 2010 auf 
eigenes  Begehren bevormundet. Die 
damals zuständige Vormundschafts
behörde erteilte der Vormundin auf 
deren  Begehren Prozessvollmacht mit 
Substitutionsbefugnis, um gegen den 
Vater von X Klage auf Herausgabe des 
Kindes vermögens zu erheben. Diese 
Klage ist seit Juni 2012 am Bezirks
gericht March pendent und derzeit sis
tiert.

Mittlerweile ging die Zuständigkeit 
an die Kesb über, die umfassende  
Beistandschaft wurde von einem  
neuen Beistand fortgeführt. Diese 
 umfassende Beistandschaft hob die 
Kesb im  August 2014 auf und ordnete 
eine Vertretungs beistandschaft mit 
Einkommens und Vermögensverwal
tung an. Damit erhielt der Beistand 
den Auftrag, X beim Erledigen der 
admini strativen und finan ziellen 
Angelegen heiten soweit nötig zu ver
treten, ins besondere auch das gesam
te Einkommen und das  gesamte Ver
mögen zu verwalten.

Deswegen wurde dem Beistand 
auch weiterhin Prozessvollmacht er
teilt, um im Prozess betreffend der 
Heraus gabe von Kindesvermögen als 
Kläger auftreten zu können. X wurde 
hinsichtlich des sistierten Verfahrens 
vor dem Bezirksgericht March die 
Handlungsfähigkeit entzogen. Gegen 
diesen Beschluss erhob X Beschwerde 
beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Schwyz, welche diese ablehnte, worauf 
X ans Bundesgericht gelangte.

Für 14 000 Franken Auto gekauft
Nicht in Abrede stellte die Person X, 
dass sie für die Bewältigung und Rege
lung ihrer finanziellen Angelegenhei
ten nach wie vor der Unterstützung be
darf. Die Beschwerde richtete sich wie 
bereits vor der Vorinstanz einzig gegen 
die Aufgabe des Beistands, sie im hän
gigen Prozess gegen den Vater betref
fend die Herausgabe von Kindesvermö
gen zu vertreten, und den diesbezügli
chen Entzug seiner Handlungsfähig
keit. Das Verfahren wurde eröffnet, 
weil der Vater nach Meinung der da
maligen Vormundschaftsbehörde Geld 
verwendete, das eigentlich für X hätte 
bestimmt sein sollen. Als die Vor

mundschaft im April 2010 errichtet 
wurde, waren auf dem Konto von X 
ledig lich gut 600 Franken vorhanden. 
Dies obwohl im Jahr 2001 das Gut
haben auf diesem Konto noch 
29 000 Franken betrug. Da in der Folge 
weitere Rentenleistungen hinzuge
kommen sind und X während der 
 Woche in einer von der IV bezahlten 
Institution gewohnt hatte, war der 
Geldschwund für die Behörde nicht 
nachvollziehbar. Zumal gemäss Aus
kunft des Rechtsvertreters des Vaters 
einmal 14 000 Fr. für den Kauf eines 
Autos vom Konto von X abgehoben 
worden seien.

Laut dem Verwaltungsgericht be
stehen gewichtige Anhaltspunkte für 
die Annahme, wonach X zustehende 
Vermögenswerte zweckwidrig verwen
det worden seien. Das Bundesgericht 
hält fest, dass dem Beistand die Auf
gabe zukommt, sich um diese Angele
genheit zu kümmern. Dazu gehöre 
auch, mögliche finanzielle Ansprüche 
abzuklären und diese nötigenfalls auf 
prozessualem Weg durchzusetzen. Der 
Beistand steht laut Bundesgericht gar 
in der Pflicht, die finanziellen Interes
sen von Person X auch gegen deren Wil

len wahrzunehmen und entsprechen
de Ansprüche geltend zu machen. Ein 
Verzicht auf die Prozessführung gegen 
den Vater sei aus objektiver Sicht erst 
dann möglich, wenn über die betreffen
den Geldbeträge Klarheit herrsche, 
hielt bereits das Verwaltungsgericht 
fest. A Priori kommt ein Verzicht aus 
Rücksicht auf den familiären Frieden, 
wie von X gefordert, also nicht infrage.

Kein Bundesrecht verletzt
Die Beschwerde wurde vom Bundes
gericht mit der Begründung abgewie
sen, dass die Vorinstanz kein Bundes
recht verletzt habe. Ob die Klage vor 
Bezirksgericht March von der damali
gen Vormundin zu Recht oder zu Un
recht erhoben worden ist, bilde nicht 
Gegenstand des bundesgerichtlichen 
Beschwerdeverfahrens.

Es hält aber fest, dass angesichts der 
persönlichen Beziehungen der Pro
zessparteien eine aussergerichtliche 
Regelung und Klärung der offenen Fra
gen mit Sicherheit vorzuziehen wäre. 
Es obliege dem Beistand, unter Berück
sichtigung sämtlicher Interessen abzu
wägen, ob an der erhobenen Klage fest
gehalten werden soll.

Mit unserer Zeitung 
«Ballet Revolucion» 
sehen
Aus allen eingegangenen Mails und 
Postkarten, welche an unserem Wett
bewerb «Gewinnen Sie 8x2 Tickets für 
Ballet Revolucion» teilgenommen 
haben, wurden folgende Gewinner ge
zogen: André Hüppin, Siebnen; Giorgio 
Stauffer, Wollerau; Stelio Kistler, 
Lachen; Alexander W. Kunz, Buttikon; 
Sonja Rauchenstein, Lachen; Hanna 
Brunner, Wollerau; Martina Simonet, 
Altendorf; Hilde MeyerIsler, Altendorf. 
Die Tickets werden per Post verschickt.  
Die Redaktion gratuliert herzlich und 
wünscht allen Gewinnerinnen und 
 Gewinnern viel Vergnügen. (asz)

Bildungsklub 
bietet neue 
Kurse an
Der Verein Insieme 
Ausserschwyz startet ab 
März mit sechs neuen 
Kursen an den Standorten 
Inner- und Ausserschwyz 
sowie in Einsiedeln.

Insieme Ausserschwyz bietet ver
schiedene Freizeitangebote für Men
schen mit einer geistigen Behinderung. 
Dazu gehören unter anderem Kursan
gebote für Menschen mit besonderen 
Lern voraussetzungen. Es werden 
Abend und Nachmittagskurse in 
Ausser schwyz und Einsiedeln sowie 
im inneren Kantonsteil angeboten. Sie 
dauern je nach Kurs bis Juni. Die Kurse 
dienen der Persönlichkeitsentwick
lung und stärken das Selbstbewusst
sein, vertiefen und vernetzen bereits 
Bekanntes mit Neuem, fördern und 
fordern Fähigkeiten und ermöglichen 
Lernen in Gruppen, auch als sozialer 
Aspekt. Das ist Weiterbildung, die Men
schen weiter bringt. Die Kurse werden 
von Fachleuten erteilt und laufend auf 
ihre Qualität hin geprüft.

Die sechs neuen Kurse beinhalten 
folgende Themen: Gut aussehen – Be
wegen, Tanzen, Fröhlich sein – Kochen 
und Geniessen – Rund um die Welt – 
Einfache Zaubertricks lernen – Rund
um Natur.

Insieme Ausserschwyz freut sich 
über jede Anmeldung bis am 15. Feb
ruar. Mehr Details sind unter www. 
insiemeausserschwyz.ch zu finden. 
Telefonische Auskünfte erteilt das 
 Büro von insieme Ausserschwyz, 
Churerstrasse 100, Pfäffikon, unter der 
Nummer 055 410 71 60. Monica Collen
berg, die Leiterin des Bildungsklubs, ist 
via EMail an bildungsklubasz@ 
bluewin.ch erreichbar. (eing)

Bewegen und Tanzen gehören zu den neuen 
Kursthemen bei Insieme.  Bild zvg


